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Die Stellungnahmen sind grundsätzlich nach politischen Parteien und Übrigen gruppiert und nach der Reihenfolge des Eingangs w iedergegeben. Wo sinnvoll, sind 

die Stellungnahmen thematisch gruppiert und zusammengefasst.  

 

 

Eingereichte Vernehmlassungsantworten 

… 

 

Verzicht 

… 

 

I. Allgemeine Bemerkungen 

 

Absender Anträge und Bemerkungen Stellungnahme der Sicherheitsdirektion 
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II. Anmerkungen zum Gesetzestext 

 

§§ Absender Anträge und Bemerkungen Stellungnahme der Sicherheitsdirektion 

§ 

11a 

 FDP Abs. 4 

Es sollte "Die Anordnung der Vorführung erfolgt schriftlich" heis-

sen. 

Ablehnung / Annahme 

 

    

    

    

 

 

III. Anmerkungen zum Bericht und Antrag 

 

Seite Absender Anträge und Bemerkungen Stellungnahme der Sicherheitsdirektion 

9 FDP § 3a (neu) 

Da die privaten Sicherheitsdienste bei der Ausübung der genannten 

Aufgaben zur Anwendung von polizeilichem Zwang berechtigt wer-

den, muss das eingesetzte Personal über entsprechende Ausbildung 

und Qualität verfügen. Aus diesem Grund ist es wichtig Minimalan-

forderungen und das Verfahren zur Überprüfung dieser Anforderun-

gen festzulegen. 

Ablehnung / Annahme 

 

9 FDP § 10e Abs. 2 

Der Einsatz von Dritten für Drogenkäufe weicht insofern vom Einsatz 

bei Tabakkäufen ab, dass eine zusätzliche Gefährdung für diese Per-

sonen besteht. Der Schutz dieser Personen bei Drogenkäufen muss 

deshalb vorgesehen werden. 
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11 FDP §10g Abs. 3 

Der Begriff "Femizid" ist aktuell medial stak präsent. Es stellt sich je-

doch die Frage, ob überhaupt eine einheitliche Definition existiert, 

damit dieser verwendet und (auch zukünftig) richtig interpretiert wer-

den kann. 

 

Die Anwendung in diesem Text ist nicht ideal, da damit als Beispiel 

für ein schweres Gewaltdelikt der Mord an einer weiblichen Person 

genannt wird – aber eigentlich die generelle Verhinderung eines Mor-

des richtig wäre. 

 

11 FDP § 10g Abs. 4 und Abs. 7 

Mit dem Begriff "Kaderangehörige" kann der Kommandant die Kom-

petenz an einen grossen Personenkreis übertragen. 

Ist das bewusst so gewählt oder müsste im Sinne einer klareren Defi-

nition des Personenkreises ein anderer Begriff verwendet werden? 

 

13 FDP § 10h Abs. 1 

Die genannte Codierung der Kontrollschilder ist eine wichtige Daten-

schutz-Massnahme. Jedoch wird diese im Gesetz nirgends er-

wähnt/geregelt. 

 

14 FDP § 10i Abs. 2 

Da es an dieser Stelle insbesondere um den Datenaustausch von 

schützenswerten Personendaten geht, wird die Protokollierung als 

Massnahme zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte festgelegt. Die 

verschlüsselte Übermittlung solcher Daten müsste aber ebenfalls 

vorgegeben sein. 
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17 FDP § 11b Abs. 1 

Da die Anwendung des generellen Flugverbots im Umkreis von 300m 

zum Ereignisort kantonal geregelt wird, kann dieses in der Praxis 

entlang der Kantonsgrenze nur bedingt angewendet werden. 

Eine Absprache/Vereinbarung mit den angrenzenden Kantonen wäre 

somit für die Einsatzkräfte wichtig. 

 

26 FDP § 37 Abs. 2 

Verwendung Eszett (ß) beim Wort "einschliesslich" ist in der 

Schweiz nicht korrekt. 

 

 

 

 


